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Beschlussvorlage
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/7437/2020
öffentlich
02.06.2020

Dezernat: II
Fachdienst: 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
Sachbearbeiter/in: Heinl, Werner, Krabbe, Sandra

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Vorberatung Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung Öffentlich

Antrag auf Erlass der Forderung in Höhe von 17.600 € (Christus Treff e.V. Adress-
Nummer 079047. 600)

Beschlussvorschlag:
Die durch die Kürzung der Zuschussmittel entstandenen Forderungen der Stadt 
Marburg gegen den Mieter „Christus Treff Marburg e. V., Steinweg 12, 35037 
Marburg, jetzt Georg-Voigt-str. 2, 35039 Marburg, in Höhe von 17.600 €, sollen 
gemäß § 227 AO / § 4 KAG / § 30. Abs. 3 GemHVO erlassen werden. 

Die Nachzahlung für die Betriebskosten in Höhe von 257,22 € hat der Mieter 
jedoch zu leisten, da er in Bezug auf die Betriebskosten auch Vorausleistungen 
gezahlt hat.

Sachverhalt:
Im Marburger Stadtteil „Richtsberg“ leben auf ca. 114 ha rund 8.700 Menschen. Dies sind 13,1 
% der Marburger Gesamtbevölkerung. Der Stadtteil Richtsberg entstand in den Jahren 
zwischen 1960 und 1976. Er ist gekennzeichnet durch seine städtebauliche Definition als 
Wohnstandort, durch seine stadträumliche Lage, seine städtebaulichen und sozialen 
Strukturmerkmale.

Mit dem Ziel städtebaulicher Sanierung und sozialer Stabilisierung hatte sich die Stadt 
Marburg für den Stadtteil Richtsberg erfolgreich für das Programm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt - beworben. 

Unter anderem mit den Mitteln, die danach zur Verfügung standen, war es gelungen, die 
ehemalige Gaststätte „Richtsbergschänke“ (Sudetenstr. 26 b) zu erwerben, um der 
Bevölkerung einen zentralen Ort zur Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens im Stadtteil zu 
erschließen. Das Gebäude wurde als Internetcafe bzw. Gaststätte genutzt und wurde dem 
Verein Christus Treff e.V. auf der Grundlage des Mietvertrages vom 08.10.2010 beginnend ab 
dem 01.11.2010 vermietet.

Der Mieter hat dort, basierend auf starkem ehrenamtlichem Engagement von Mutter-Kind-
Kreisen über Hausaufgabenhilfe bis hin zu Kursangeboten und Bewerbungstraining von 
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Hauptschulabsolventen ein breit gefächertes Spektrum sozialen Engagements angeboten. 
Dieses Engagement hat der Vermieter von Beginn an im Rahmen der Gewährung eines 
Zuschusses zur Miete unterstützt.

In § 4 des Mietvertrages wurde die Miete ausgewiesen und in Absatz 5 vereinbart, dass die 
Nettomiete mit monatlich 1.100,00 € durch den FB Jugend/ FD 58 bezuschusst wird, sofern 
die Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen. 

In der Praxis wurden die Zuschussmittel vom FB 5 intern auf die Adressnummer 079047.600 
des Mieters Christus Treff e. V. überwiesen.

Für den Haushalt 2017 wurde der Zuschuss von 13.200,00 € /Jahr auf 6.600,00 €/Jahr gekürzt, 
so dass der FB 5 für 2017 und 2018 nur noch jeweils 6.600 € als Zuschuss auf das Mietkonto 
des Christus Treff e. V.  überweisen konnte. Für 2019 standen dem FB 5 keine Zuschussmittel 
mehr zur Verfügung

Hintergrund der Kürzung des Zuschusses war die Absicht, dem Mieter diese Liegenschaft im 
Rahmen eines Erbbaurechtes zur Jahresmitte 2017 zu übertragen. 

Der Abschluss des Erbbaurechtsvertrages hat sich jedoch, anders als zu Beginn erwartet, 
durch langwierige Vertragsverhandlungen und Genehmigungsverfahren mehrfach verzögert 
und konnte erst mit Wirkung zum 01.05.2019 (mit dem Rechtsnachfolger des Christus Treff 
e.V., dem Verein CentTral e.V.) realisiert werden, so dass der vorgenannte Fehlbetrag 
buchhalterisch als Schulden auf der Adressnummer des Christus Treff e.V. aufgelaufen ist.

Den Differenzbetrag, welcher sich aus dem Kontoauszug in der Anlage ergibt, hätte der Mieter 
Christus Treff e.V. eigentlich, laut Vertrag, selbst tragen müssen, denn in § 4 (5) wurde von 
Beginn an klargestellt bzw. vereinbart, dass ein Zuschuss nicht dauerhaft zugesichert werden 
kann.

Der Mieter ist jedoch nicht dafür verantwortlich, dass die Zuschussmittel im städtischen 
Haushalt gekürzt wurden. Diese Kürzung wurde mit dem Mieter auch nicht kommuniziert. 

Zudem war durch den Vermieter nicht gewollt, den Mieter zu einer „tatsächlichen“ Zahlung der 
Miete oder von Teilen davon, zu verpflichten, weil dies für ihn eine besondere Härte bedeutet 
und seine Arbeit auf dem sozialen Sektor gefährdet hätte. 
Deshalb wurden diese Beträge auch nicht angemahnt. Wären sie angemahnt worden, hätte 
der Mieter sie nicht leisten können, ohne die Fortsetzung seiner Arbeit bzw. seiner Projekte zu 
gefährden. 

In der Konsequenz hätte der Mieter das Mietverhältnis ggf. auch unverzüglich kündigen 
müssen. All diese Szenarien waren jedoch nicht im Sinne des Vermieters. Vielmehr stand man 
im ständigen Austausch über den Fortbestand der Zusammenarbeit und hat parallel auch den 
Inhalt des Erbbaurechtsvertrages verhandelt.

Es wird gebeten, dieser Vorlage zuzustimmen.

Wieland Stötzel
Bürgermeister

Anlagen:
-Mietvertrag
-Auszug Debitor
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Kenntnis genommen und einverstanden:

6 62
K B

A: Anhörung; B: Beteiligung; K: Kenntnisnahme; S: Stellungnahme

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussfolgeabschätzung (BFA) – Die Vorlage hat folgende Auswirkungen:

1. Kostenzusammenstellung – Einmalkosten

Es bestehen keine Einmalkosten

x Es bestehen die hier aufgeführten Einmalkosten

Ertrag Ergebnishaushalt in Euro
Zuschüsse
Gebühren/Beiträge
Entgelte
Mieterträge 17.600
Summe Ertrag Ergebnishaushalt

Die Mittel waren bei dem Produkt 660010  und dem Sachkonto 5003200 zum Soll gestellt. 
Durch die Vorlage wird um Erlass / Ausbuchung der Forderung gebeten.

2. Kostenzusammenstellung – Folgekosten

x Es bestehen keine Folgekosten

Es bestehen die hier aufgeführten Folgekosten

3. Weitere Auswirkungen

x Es bestehen keine weiteren Auswirkungen

Es bestehen folgende weitere Auswirkungen
(z. B. familienpolitische Auswirkungen, Auswirkungen auf Gender Mainstreaming, 
Auswirkungen der Beschlüsse auf die demographische Entwicklung der Stadt Marburg)
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Geschäftsraummietvertrag 
Zwischen

dem Magistrat der Universitätsstadt Marburg, vertreten durch den Magistrat, dieser vertreten durch Herrn 
Bürgermeister Dr. Franz Kahle, dienstansässig im Rathaus Markt 1, 35035 Marburg,
- im Folgenden „Vermieter” genannt -

und
dem Christus-Treff e.V., vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die 1. Vorsitzende, Frau 
Annette Ashoff, Steinweg 12, 35037 Marburg

- im Folgenden „Mieter” genannt -

wird folgender 
Geschäftsraummietvertag

geschlossen:

Präambel

Im Marburger Stadtteil „Richtsberg“ leben auf ca. 114 ha rund 8.700 Menschen. Dies sind 13,1 % von der 
Marburger Gesamtbevölkerung. Der Stadtteil Richtsberg entstand in den Jahren zwischen 1960 und 1976. 
Er ist gekennzeichnet durch seine städtebauliche Definition als Wohnstandort, durch seine stadträumliche 
Lage, seine städtebaulichen und sozialen Strukturmerkmale.

Mit dem Ziel städtebaulicher Sanierung und sozialer Stabilisierung hat sich die Stadt Marburg für den 
Stadtteil Richtsberg erfolgreich für das Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die 
soziale Stadt - beworben. Unter anderem durch die damit zur Verfügung stehenden Mittel ist es gelungen, 
die ehemalige Gaststätte „Richtsbergschänke“ zu erwerben, um der Bevölkerung einen zentralen Ort zur 
Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens im Stadtteil zu erschließen. 

Das Mietobjekt wurde zwischenzeitlich als Internetcafe bzw. Gaststätte genutzt und wird nun neu vermietet. 
Der Mieter möchte dort basierend auf starkem ehrenamtlichem Engagement von Mutter-Kind-Kreisen über 
Hausaufgabenhilfe bis hin zu Kursangeboten und Bewerbungstraining von Hauptschulabsolventen ein breit 
gefächertes Spektrum sozialen Engagements anbieten.

Dieses unterstützt der Vermieter im Rahmen der Gewährung eines Zuschusses zur Miete (siehe § 4.5)

§ 1 Mietgegenstand

1.1 Der Vermieter vermietet an den Mieter das Grundstück Sudetenstr. 26 b in Marburg nebst aufstehendem 
Hauptgebäude und einer Fertiggarage zum Betrieb eines Treffpunktes im Sinne der Präambel. 
1.2 Die Mietsache darf nur zu dem in Abs. 1 genannten Zweck genutzt werden. Änderungen des 
Nutzungszwecks sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen und bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Vermieters.
1.3 Die Lage des vermieteten Grundstücks ergibt sich aus dem als Anlage Nr. 2 beigefügten Lageplan. 
Dieser Lageplan ist wesentlicher Bestandteil dieses Vertrags.
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1.4 Die Grundrisse des Erd- und Untergeschosses des Hauptgebäudes ergeben sich aus den als Anlagen 
Nr. 3 + 4 beigefügten Plänen. Diese sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrags.

§ 2 Zustand der Mietsache

2.1 Dem Mieter ist der gegenwärtige Zustand der Mietsache bekannt. Die Mietsache wird in dem 
vorhandenen und besichtigten Zustand übergeben und vom Mieter übernommen. Spätere Einwendungen 
wegen offener und verdeckter Mängel sind ausgeschlossen.
2.2 Der Vermieter haftet nicht, wenn zum Betrieb eines Treffpunktes im Sinne der Präambel eventuell 
erforderliche behördliche Genehmigungen, die nicht die Beschaffenheit der Mietsache oder deren Lage 
betreffen, nicht erteilt werden.
2.3 Sind für den Vertragszweck bauliche Änderungen der Mietsache erforderlich, hat der Mieter diese auf 
eigene Kosten durchzuführen. Solche baulichen Veränderungen müssen dem Vermieter rechtzeitig vor der 
Ausführung angezeigt werden. Eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen hat der Mieter selbst 
und auf eigene Kosten einzuholen. Nach Beendigung des Mietverhältnisses ist der Mieter zur Herstellung 
des ursprünglichen Zustands verpflichtet.

§ 3 Mietzeit

3.1 Das Mietverhältnis dauert zunächst ein Jahr, es beginnt am 01.11.2010 und endet am 31.10.2011.
3.2 Nach Ablauf der Mietzeit gemäß Abs. 1 verlängert sich das Mietverhältnis um jeweils 1 Jahr, wenn es 
nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der Mietzeit von einer der Parteien gekündigt wird.
3.3 Die Kündigung nach § 3.2 bedarf der Schriftform.
3.4 Die Möglichkeiten einer außerordentlichen Kündigung bleiben unberührt. Das Mietverhältnis kann 
insbesondere auch dann außerordentlich gekündigt werden, wenn der Mieter die in der Präambel 
vereinbarten Ziele grob missachtet und trotz Aufforderung des Verpächters nicht zu einer Betriebsführung 
bzw. Nutzung der Mietsache im Sinne der Präambel zurückkehrt. 

§ 4 Miete, Nebenkosten, Zahlungsweise

4.1 Die Miete für den in § 1 beschriebenen Mietgegenstand beträgt monatlich
241,10 qm x 5€/qm = 1.205,50€ (siehe Absatz 5)

4.2 Darüber hinaus trägt der Mieter alle auf den Mietgegenstand entfallenden Betriebs- und Nebenkosten, 
wie z. B. für Heizung, Wasser-, Abwasser- und Stromverbrauch, Betriebs- und Wartungskosten der 
technischen Anlagen und Außenanlagen, Entwässerungs-, Müllabfuhr-, Kaminfeger- und andere 
Hausgebühren, Steuern, öffentlich-rechtliche Lasten, Abgaben und Beiträge sowie künftig neu eingeführte 
Kosten und Abgaben dieser Art. Der Mieter hat - soweit möglich - direkt mit den jeweiligen 
Forderungsberechtigten abzurechnen. Wenn der Vermieter entsprechende Rechnungen oder 
Gebührenbescheide erhält, leitet der Vermieter sie an den Mieter weiter. Der Mieter ist zur fristgerechten 
Zahlung verpflichtet.
Im Hinblick auf die Grundbesitzabgaben wird der Mieter als Bescheidempfänger eingesetzt und begleicht 
diese insofern, analog der Verbrauchskosten (Strom, Heizung, Wasser/Kanal), direkt. Der Mieter wird die 
Pflege der Außenanlagen und den Winterdienst selbst durchführen, bzw. beauftragen und trägt die Kosten 
insofern direkt.
Da der Mieter fast alle Betriebskosten direkt trägt, Zählvorrichtungen bei den Versorgungsunternehmen auf 
seinen Namen anmelden und er hinsichtlich des Grundbesitzabgabenbescheides als Bescheidempfänger 
eingetragen wird, können die Vorausleistung für die verbleibenden Betriebskosten vom Betrag niedrig 
angesetzt werden.
Zusammensetzung der Gesamtmiete:

Gemäß Abs 1 1.205,50€
Gemäß Abs 2      30,00€
Gesamt: 1.235,50€
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4.3 Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des jeweiligen Monats zur Zahlung 
fällig.
4.4 Die Miete ist an den Vermieter auf dessen Bankkonto Nr.: 10 010 403 bei der Sparkasse Marburg-
Biedenkopf, BLZ 533 500 00 zu zahlen. Als Verwendungszweck ist die Adress-Nr. 079047.600 anzugeben. 
4.5 Die Miete gem. Abs 1 wird mit 1.100 €/mtl. vom FB Jugend des Vermieters bezuschusst, sofern 
Haushaltsmittel hierfür bereitgestellt sind. Der Mieter zahlt daher effektiv mit Beginn des Mietverhältnisses 
zunächst folgende Gesamtmiete:

Gemäß Abs 1    105,50€
Gemäß Abs 2      30,00€
Gesamt:    135,50€

Der Zuschuss von 1.100 €/mtl wird vom FB Jugend ebenfalls auf die Adress-Nr. 079047.600 angewiesen.

4.6 Die Reinigung der Mietsache (einschließlich Pflege der Außenanlagen und Übernahme der 
Anliegerpflichten entlang der öffentlichen Wege (Winterdienst etc.) übernimmt der Mieter (siehe auch § 13)

§ 5 Wertsicherung

5.1 Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt für die Bundesrepublik Deutschland amtlich festgestellte 
und veröffentlichte Verbraucherpreisindex für die Deutschland (VPI) um 5 % oder mehr Prozent gegenüber 
dem Stand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ( 01.10.2010 auf der Basis 2005 = 100 Punkte), so 
ändert sich die Miete im gleichen prozentualen Verhältnis. Diese Änderung wird ab dem Monat wirksam, ab 
dem 5 % und mehr Prozent erreicht worden sind.
5.2 In jedem Fall einer erneuten Änderung des Indexes um 5 und mehr Prozent gegenüber dem Stand, auf 
dem die vorangegangene Anpassung beruhte, ist eine erneute Anpassung auf der Grundlage der jeweils 
letzten Miete vorzunehmen. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
5.3 Wird während der Laufzeit des Vertrags eine Indexneuberechnung veröffentlicht, so muss auf die neue 
Originalberechnung übergegangen werden. Der Zeitpunkt des Übergangs ist der Monat, ab dem letztmalig 
der EUR-Betrag der Indexentwicklung angepasst wurde. Zahlungsverpflichtungen der Vergangenheit sind 
als abgeschlossen zu betrachten; aufgrund einer Indexneuberechnung werden die gezahlten Geldbeträge 
nicht nochmals rückwirkend neu berechnet. Wird der Preisindex in seiner bisherigen Form nicht mehr 
fortgeführt, so tritt an seine Stelle der entsprechende Index der neuen Basis.

§ 6 Mietsicherheit

Auf die Hinterlegung einer Kaution wird verzichtet.

§ 7 Versicherungen

Für den Mietgegenstand besteht derzeit bei der Sparkassenversicherung eine Gebäudeversicherung, 
welche derzeit die Risiken <Brand, Sturm, Hagel und Vandalismus nach einem Einbruch> abdeckt. Die 
hierfür aufzuwendenden Kosten hat der Mieter zu tragen. Der Inhalt der Mietsache ist jedoch nicht 
versichert. Dies ist Sache des Mieters. Darüber hinaus ist der Mieter verpflichtet, für den Gewerbebetrieb 
weiteren üblichen Versicherungen jeweils mit ausreichenden Versicherungssummen abzuschließen und 
während der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter den Abschluss 
der Versicherungen auf Verlangen nachzuweisen.

§ 8 Schönheitsreparaturen

8.1 Die Schönheitsreparaturen hat der Mieter in der Regel alle drei Jahre auf eigene Kosten auszuführen. Zu 
den Schönheitsreparaturen gehören das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, die 
sachgemäße Pflege der Fußböden, das Streichen der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, der 
Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen.
8.2 Die Schönheitsreparaturen müssen fachgerecht ausgeführt werden.
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§ 9 Instandhaltung/Instandsetzung

9.1 Die Kosten der Instandhaltung und der Instandsetzung trägt der Mieter, soweit diese Kosten den Betrag 
von 1.000,-- € pro Jahr nicht übersteigen.
9.2 Die Instandsetzungspflicht des Mieters nach Abs. 1 besteht nicht bezüglich solcher Schäden, gegen die 
der Vermieter versichert ist. Die Instandsetzungspflicht besteht auch nicht für Arbeiten, die nach einer 
Substanzschädigung der Mietsache durch Dritte, die nicht dem Risikobereich des Mieters zuzuordnen sind, 
vorgenommen wurden.

§ 10 Mängel der Mietsache

10.1 Die Haftung des Vermieters wegen eines Mangels der Mietsache ist ausgeschlossen.
10.2 Mietminderung und Aufrechnung gegenüber dem Mietanspruch des Vermieters sind ausgeschlossen, 
soweit die Forderung des Mieters nicht rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.

§ 11 Werbeanlagen

Der Mieter ist zur Anbringung von Werbeanlagen im Rahmen des gesetzlich Zulässigen berechtigt. Etwa 
erforderliche behördliche Genehmigungen hat der Mieter selbst und auf eigene Kosten einzuholen.

§ 12 Untervermietung

Der Mieter ist nicht berechtigt, die Mietsache ganz oder teilweise unterzuvermieten.

§ 13 Verkehrssicherungspflicht

13.1 Der Mieter übernimmt hinsichtlich des Mietgegenstands die Verkehrssicherungspflicht. Der Mieter 
verpflichtet sich, auf und vor dem Grundstück die Gehwege regelmäßig zu reinigen und von Schnee und Eis 
freizuhalten bzw. zu streuen. Dies bezieht sich auch auf den Privatweg, über den die Mietsache zu erreichen 
ist (siehe Anlage 2)
13.2 Der Mieter stellt den Vermieter im Innenverhältnis von Ansprüchen Dritter aus der Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf das Mietobjekt frei.

§ 14 Betreten der Mietsache

14.1 Der Vermieter oder die von ihm Beauftragten dürfen die Mietsache zur Prüfung ihres Zustands in 
angemessenen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung während der üblichen Betriebszeiten 
betreten. Gleiches gilt für Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Vermieters, welche beispielsweise eine 
Wartung durchzuführen haben.
14.2 Will der Vermieter das Anwesen verkaufen oder ist der Mietvertrag gekündigt, so sind der Vermieter 
oder die von ihm Beauftragten auch zusammen mit Kauf- oder Mietinteressenten berechtigt, die Mietsache 
nach rechtzeitiger Ankündigung während der üblichen Betriebszeiten zu besichtigen.
14.3 Der Mieter hat sicherzustellen, dass die Rechte des Vermieters nach Abs. 1 und 2 ausgeübt werden 
können.
14.4 In Fällen dringender Gefahr kann der Vermieter die Mietsache auch ohne Vorankündigung sowie bei 
Abwesenheit des Mieters betreten.

§ 15 Rückgabe der Mietsache

15.1 Nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter die Mietsache vollständig geräumt und 
besenrein zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Mieter selbst beschafften, sind dem Vermieter zu 
übergeben. Beschädigungen der Mietsache, die der Mieter oder dessen Erfüllungsgehilfen schuldhaft 
verursacht haben, sind zu beseitigen.
15.2 Einrichtungen, mit denen der Mieter die Mietsache versehen hat, darf der Mieter wegnehmen. Der 
Vermieter kann die Ausübung dieses Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung 
abwenden, es sei denn, dass der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.
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15.3 Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, gilt das Mietverhältnis nicht 
als verlängert, § 545 BGB findet keine Anwendung.

§ 16 Schriftform

16.1 Andere als die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen bestehen nicht. Nebenabreden sind nicht 
getroffen.
16.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese 
Schriftformklausel.

§ 17 Inventar

17.1 Der Mieter hat das Inventar zu erhalten und entsprechend den Regeln einer ordnungsgemäßen 
Wirtschaft zu ersetzen. Er trägt auch die Gefahr des zufälligen Untergangs. Die ersatzweise angeschafften 
Inventarstücke werden Eigentum des Vermieters.
17.2 Der Mieter ist befugt, über einzelne Inventarstücke im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebs zu verfügen.

§ 17 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder 
nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. 

Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. 

Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine 
angemessene Regelung gelten, die soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Vertragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, 
sofern Sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt 
bedacht hätten.

Marburg, den 

Der Magistrat der 

Universitätsstadt Marburg Christus-Treff e.V.

Dr. Franz Kahle Annette Ashoff

Bürgermeister 1. Vorsitzende
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Anlage Nr. 1 des Mietvertrags (Aufstellung der Betriebskosten)                                                        
Anlage Nr. 2 des Mietvertrags (Lageplan)                                                                                                   
Anlage Nr. 3 des Mietvertrags (Grundriss EG)                                                                                                  
Anlage Nr. 4 des Mietvertrags (Grundriss KG)                                                                                               
Anlage Nr. 5 des Mietvertrags (Inventarverzeichnis)

Anlage 1: Aufstellung der Betriebskosten

Betriebskosten sind nachstehende Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das 
Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, 
der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und 
Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der 
für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte; 
die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden.
1. Die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks,
hierzu gehört namentlich die Grundsteuer.
2. Die Kosten der Wasserversorgung,
hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder 
anderer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung 
einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der 
Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage 
und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe.
3. Die Kosten der Entwässerung,
hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer 
entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe.
4. Die Kosten
a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage;
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, 
die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der 
Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer 
Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur 
Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und 
Aufteilung;
5. Die Kosten
a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage;
hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 
berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;
6. Die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen
a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, 
soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;
7. Die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs,
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, 
Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und 
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Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der 
Anlage.
8. Die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung,
zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die für die öffentliche Straßenreinigung zu 
entrichtenden Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der 
Müllbeseitigung gehören namentlich die für die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten 
entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, 
Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich 
der Kosten der Berechnung und Aufteilung.
9. Die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung,
zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern 
gemeinsam genutzten Gebäudeteilen, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, 
Fahrkorb des Aufzugs.
10. Die Kosten der Gartenpflege,
hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von 
Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege 
von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen.
11. Die Kosten der Beleuchtung,
hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von den 
Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, 
Waschküchen.
12. Die Kosten der Schornsteinreinigung,
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als 
Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind.
13. Die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung,
hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- 
sowie sonstige Elementarschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den 
Öltank und den Aufzug.
14. Die Kosten für den Hauswart,
hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die Instandhaltung, 
Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft.
Soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den Nummern 
2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden.
15. Die Kosten
a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage,
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer 
Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine 
nicht zu dem Gebäude gehörende Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechtsgesetz 
für die Kabelweitersendung entstehen;
16. Die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege,
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der 
Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten 
der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind.
17. Sonstige Betriebskosten.
hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1, die von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind.
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Anlage 5 Inventarverzeichnis:

Nachfolgendes Inventar wird durch den Vermieter gestellt:
Küche (005): 
-Herd 6 Platten: H:86/T:70/L:105 cm
-Abzugshaube: H:44,5/T:85/L:200 cm
-Kühlzelle: H:119,5/T:195/L:179 cm
-Unterschrank Edelstahl: H:82,5/T:69,5/L:120 cm
-Spültheke Becken: H:86/T:70/L:200 cm

Thekenbereich (002): 
-Theke: H:118/T:96/L:485 cm *
-Aschenbecher: U:11 cm

Büroraum UG (003):
-Gläserschrank 1: H:204/T:45/L:119 cm
-Gläserschrank 1: H:204/T:45/L:163 cm

Lager UG (009): 
-Regal 1: H:200/T:50,5/L:201 cm 
-Regal 2: H:200/T:50,5/L:300 cm 

Toiletten (-1/004/007/008): 
Sitzbecken, Urinale, Handwaschbecken, Spiegel, Papierrollenhalter

# Der Vermieter hat folgende Gegenstände auf Wunsch des Mieters zu Mietbeginn aus der Mietsache 
entfernt und entsorgt, da sie aufgrund ihres Alters total verschlissen waren.
-Elektrogrill: H:38/T:68/L:58 cm #
-Doppelfriteuse: H:71/T:43,5/L:58 cm #
-Hängeschrank 1: H:103/T:60,5/L:102,5 cm #
-Hängeschrank 2: H:103/T:60,5/L:102,5 cm #
-Hängeschrank 3: H:103/T:60,5/L:102,5 cm #
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* Anlässlich der Übergabe des Mietobjektes an den Mieter wurde am 01.10.10 im Übergabeprotokoll 
festgehalten, dass die Theke zwar im Mietobjekt verbleibt und nicht durch den Vermieter entsorgt 
wird, dass der Mieter jedoch berechtigt ist, diese Theke nach seinen Wünschen umzubauen. 
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